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5. Entwurf einer Regierungsverordnung über die Liste der erfassten psychoaktiven Substanzen

6. Der Entwurf einer Regierungsverordnung sieht vor, dass 9 halbsynthetische Cannabinoide und weitere 123 neue
psychoaktive Substanzen aufgrund von Missbrauch oder einer möglichen Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung
der Tschechischen Republik zur weiteren Untersuchung ihrer Eigenschaften in die Gruppe der erfassten psychoaktiven
Substanzen aufgenommen werden.

7.

8. Im ersten Halbjahr 2024 wurden durch eine Änderung der Regierungsverordnung Nr. 463/2013 über die Listen der
Suchtstoffe die halbsynthetischen Cannabinoide HHC, HHC-O und THCP in die Liste der Suchtstoffe aufgenommen, die
Anfang 2024 vor allem bei Kindern und Jugendlichen zu Vergiftungen geführt hatten. Im Laufe des Jahres wurden weitere
halbsynthetische Cannabinoide zur Aufnahme vorgeschlagen, mit einer Frist bis Ende 2024. Ab dem 1. Januar 2025
wurde eine neue Rechtsvorschrift ins Auge gefasst, um das Problem der halbsynthetischen Cannabinoide durch
Neudefinition sogenannter psychomodulatorischer und erfasster psychoaktiver Substanzen anzugehen. Mit Inkrafttreten
des Gesetzes Nr. 321/2024 zur Änderung des Gesetzes Nr. 167/1998 über Suchtstoffe und zur Änderung bestimmter
anderer Rechtsakte in der geänderten Fassung und anderer damit zusammenhängender Rechtsakte (im Folgenden
„Gesetz“) ist es daher ab dem 1. Januar 2025 unter den im Gesetz festgelegten Bedingungen möglich, die genannten
Stoffe in die Gruppe der erfassten psychoaktiven Substanzen einzuordnen, was gemäß § 33k des Gesetzes eine
Risikobewertung, genauer gesagt ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, ermöglicht und gleichzeitig
die Kriminalisierung des Besitzes dieser Stoffe durch natürliche Personen verhindert.

Schlagwörter:
halbsynthetische Cannabinoide, psychomodulatorische Substanzen, Suchtstoffe

Das Gesetz Nr. 167/1998 wird in die TRIS-Datenbank in der bis zum 31. 12. 2024 geltenden geänderten Fassung und in
der ab dem 1. 1. 2025 geltenden geänderten Fassung eingestellt.

9. Neue psychoaktive Substanzen, die der Definition einer erfassten psychoaktiven Substanz gemäß § 2(s) des Gesetzes
Nr. 167/1998 über Suchtstoffe und zur Änderung bestimmter anderer Rechtsakte in der Fassung vom 1. Januar 2025 (im
Folgenden „Gesetz“) und gemäß § 33i des Gesetzes entsprechen, können im Anhang der Regierungsverordnung, genauer
in der Liste der erfassten psychoaktiven Substanzen, erfasst werden. Das Gesundheitsministerium schlägt der Regierung
vor, die neuen psychoaktiven Substanzen in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Gesundheitsinstitut und dem Amt der
Regierung der Tschechischen Republik zu erfassen, und der Entwurf umfasst auch eine rasche Bewertung der neu
erfassten psychoaktiven Substanzen.
Die neu erfassten 132 Stoffe erfüllen die im Gesetz festgelegte Voraussetzung, da nach derzeitigem wissenschaftlichen
Kenntnisstand schwerwiegende gesundheitliche und soziale Risiken nicht ausgeschlossen werden können und daher zu
erforschen sind und außerdem eine Risikobewertung nach § 33k des Gesetzes wünschenswert ist.

10. Verweise auf Grundlagentexte: 2024/0645/CZ

Die Grundlagentexte wurden im Rahmen einer früheren Notifizierung übermittelt:
2024/0645/CZ

11. Ja

12. Der Grund für die Einreichung des Vorschlags ist die Aufnahme semisynthetischer Cannabinoide (HHC, THCP, HHCP,
HHCH, HHCB, THCH, THCB, THC-C8, HHC-C8 und ihre Ester) in die neue Liste der erfassten psychoaktiven Substanzen.
Diese Stoffe wurden in diesem Jahr mit einer Frist bis zum 31. Dezember 2024 in die Liste der Suchtstoffe aufgenommen,
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da eine Änderung des Gesetzes Nr. 167/1998 über Suchtstoffe in der geänderten Fassung und anderer damit
zusammenhängender Rechtsakte (die „Änderung des Gesetzes“) erörtert wurde, mit der die Erstellung von zwei weiteren
Listen durch staatliche Verordnung neu geregelt wird, nämlich einer Liste der erfassten psychoaktiven Substanzen und
einer Liste der psychomodulatorischen Substanzen, die als geeigneteres Instrument zur Regulierung einiger dieser
Substanzen dienen werden. Angesichts der Tatsache, dass diese Gesetzesänderung am 1. Januar 2025 in Kraft tritt, ist es
möglich, diese Substanzen in die Liste der erfassten psychoaktiven Substanzen zu übernehmen.
Ein weiteres Ziel des Entwurfs der Regierungsverordnung ist die Aufnahme von 123 neuen psychoaktiven Substanzen in
die Liste der erfassten psychoaktiven Substanzen, um deren weitere Untersuchung und Risikobewertung gemäß § 33k
des Gesetzes zu ermöglichen. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass erfasste Substanzen so bald wie möglich in die
Liste der erfassten psychoaktiven Substanzen aufgenommen werden, um eine unerwünschte Folge zu vermeiden, d. h.
dass neu erfasste Substanzen unreguliert bleiben, da diese Situation zuvor zu einer Bedrohung für die Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen in der Tschechischen Republik geführt hatte. Um die unerwünschte Entwicklung des Marktes
für diese Stoffe in der Tschechischen Republik zu verhindern, die die Gesundheit der Bevölkerung gefährden könnte, und
gleichzeitig eine angemessene Untersuchung und Bewertung zu ermöglichen.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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